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Hinweis: 
Zur Vereinfachung und zur besseren Lesbarkeit wurde im folgenden Text in der Regel die männliche Schreibwei-
se (z.B. Bauherr, Entwurfsverfasser) gewählt. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Aussagen dieses 
Infobriefes sowohl für Frauen als auch Männer gelten. 



Kreis Borken: Infobrief 1/2004 für Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der inzwischen dritten Ausgabe des Infobriefes für Entwurfsverfasserinnen und Ent-
wurfsverfasser möchten wir Sie wieder über aktuelle Themen aus unserem Aufgabenbe-
reich als Baugenehmigungsbehörde informieren. Sie erhalten in diesem Infobrief neue 
Informationen zum Thema �Bauen im Außenbereich�, einen Rückblick auf die Informati-
onsveranstaltung für Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser am 04.02.2004, ei-
nen Bericht über die Umsetzung der Servicegarantien sowie eine Übersicht über die Er-
gebnisse der jüngsten Kundenbefragung. 
 
Das große Interesse an der Informationsveranstaltung zum �Bauen im Außenbereich� 
hat noch einmal bewiesen, welche Bedeutung das Thema mittlerweile in der täglichen 
Arbeit eingenommen hat. Deutlich wurde aber auch die besondere Brisanz in der prakti-
schen Anwendung des § 35 Baugesetzbuch als die zentrale Vorschrift über das Bauen 
im Außenbereich. Die Reaktionen auf die Informationsveranstaltung und auf die bisher 
im Entwurf vorliegende Broschüre haben uns gezeigt, dass die Vorbereitungszeit hierfür 
sinnvoll investiert war. Wir werden weiter an dem Thema arbeiten und Ihnen im Sommer 
die endgültige Fassung der Broschüre zur Verfügung stellen. Sie soll als Orientierungs-
hilfe für Bauherren und Entwurfsverfasser dienen, die ein Bauvorhaben im Außenbereich 
planen. 
 
Zu der Frage in der Veranstaltung am 04.02.2004, ob durch die befristete Aussetzung 
der 7-Jahres-Frist auch für eine bereits durchgeführte und jetzt noch andauernde erste 
Nutzungsänderung eine Umnutzungsgenehmigung ermöglicht wird, liegt inzwischen die 
Antwort des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen vor. Demnach ist für die nachträgliche Legalisierung von ohne 
Baugenehmigung erfolgten Umnutzungen ausschließlich auf die zum Zeitpunkt der Um-
nutzung geltende Rechtslage abzustellen. Hierzu enthält der Infobrief ergänzende Erläu-
terungen. 
 
Wir möchten diesen Infobrief auch dazu nutzen, nochmals besonders auf die vorüberge-
hende Aussetzung der 7-Jahres-Frist hinzuweisen. Für erhaltenswerte Gebäude, die 
bereits seit mehr als 7 Jahren nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, ist zurzeit 
unter den weiteren Voraussetzungen des § 35 Abs. 4 Nr. 1 BauGB eine Nutzungsände-
rungsgenehmigung möglich. Voraussetzung ist, dass bis zum 31.12.2004 ein vollständi-
ger Antrag (Bauantrag oder Bauvoranfrage) vorliegt. Durch die Novelle zum Baugesetz-
buch wird die Frist möglicherweise bis zum 31.12.2008 verlängert, wobei abzuwarten 
bleibt, ob das Land Nordrhein-Westfalen von der Ermächtigung Gebrauch macht. Nut-
zen Sie die verbleibende Zeit. Für eine Beratung stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Fachbereiches Bauen und Wohnen gerne zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
 
 

Thomas Holzschneider 
Kreisbaudezernent 

 

 Richard Riedel 
Leiter des Fachbereichs 

Bauen und Wohnen 
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Kreis Borken: Infobrief 1/2004 für Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser 

I. Aktuelles zum �Bauen im Außenbereich� 
 

1. Neuer Außenbereichserlass für Vorhaben nach § 35 Abs. 4 BauGB 
Das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport und das Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen haben in einem gemeinsamen Runderlass Grundsätze zur pla-
nungsrechtlichen Beurteilung von begünstigten Vorhaben im Außenbereich 
(Außenbereichserlass) herausgegeben. Der Erlass wurde am 11.05.2004 im Minis-
terialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht (siehe Anlage). Er ist auch 
über die Homepage des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport 
(www.mswks.nrw.de, unter �M�, �Aktuelles�) abrufbar. 
 

Der Außenbereichserlass gibt Hinweise zur Anwendung des § 35 Abs. 4 BauGB. 
In der Praxis wird sich nun zeigen, welche Auswirkungen der Erlass auf die Zulas-
sung von begünstigten Vorhaben hat. Hierzu führen wir noch Gespräche mit der Be-
zirksregierung Münster, zumal bei begünstigten Vorhaben grundsätzlich die Zustim-
mung der Bezirksregierung einzuholen ist. In der endgültigen Fassung der angekün-
digten      Außenbereichsbroschüre werden wir den Erlass berücksichtigen. 
 

Im Zusammenhang mit dem Außenbereichserlass wurde in den vergangenen Wo-
chen von verschiedenen Seiten über die Kriterien für die Zulassung von Ersatzwohn-
häusern diskutiert. Zur Klarstellung weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass es bei 
der bisherigen Genehmigungspraxis bleibt. 
 

2. Geplante Änderungen im Baugesetzbuch 
Das Gesetzgebungsverfahren zur BauGB-Novelle (Gesetz zur Anpassung des Bau-
gesetzbuches an EU-Richtlinien) steht unmittelbar vor dem Abschluss. Das vom Bun-
destag am 30.04.2004 beschlossene Gesetz kann unter der Internetadresse 
�http://dip.bundestag.de/btd/15/029/1502996.pdf� abgerufen werden. Der Bundesrat 
muss dem Gesetz noch zustimmen. Es ist damit zu rechnen, dass die Änderungen 
Mitte 2004 in Kraft treten. 
 

Schwerpunkt der Änderung des Baugesetzbuches ist die Umsetzung der EU-
Richtlinie zur Prüfung der Umweltauswirkungen in Plänen und Programmen. Damit 
verbunden sind weitere Änderungen des BauGB (u.a. in anderen Teilen der Vorschrif-
ten über die Aufstellung der Bauleitpläne und zur Sicherung der Bauleitplanung sowie 
zur Zulässigkeit von Vorhaben). 
 

Durch die BauGB-Novelle werden auch Vorschriften über das Bauen im Außenbe-
reich geändert. U.a. werden Biomasseanlagen unter bestimmten Voraussetzungen 
als privilegierte Vorhaben eingestuft. Der Begriff der Landwirtschaft wird neu defi-
niert. So reicht es zukünftig aus, wenn das Futter überwiegend auf den zum landwirt-
schaftlichen Betrieb gehörenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen erzeugt wer-
den kann. Auf die unmittelbare Verfütterung des erzeugten Futters an die Tiere 
kommt es dann nicht mehr an. Es ist damit unschädlich, wenn tatsächlich auf der Flä-
che etwas anderes als Viehfutter erzeugt und das Futter zugekauft wird. 
 

Die Umnutzung ehemals landwirtschaftlich genutzter Gebäude wird voraussichtlich 
dadurch erleichtert, dass das Gebäude nicht mehr vor dem 27.08.1996 errichtet sein 
muss. Zukünftig soll entscheidend sein, dass das Gebäude vor mehr als sieben 
Jahren zulässigerweise errichtet worden ist. 
 

Schließlich wird den Ländern voraussichtlich die Ermächtigung eingeräumt, die         
7-Jahres-Frist zwischen Aufgabe der Nutzung und Antrag auf Nutzungsänderung bis 
zum 31.12.2008 auszusetzen. Nachdem das Land Nordrhein-Westfalen erst im      
Dezember 2003 von der Übergangsregelung bis 31.12.2004 Gebrauch gemacht hat, 
bleibt abzuwarten, ob das Land diese neue Ermächtigung nutzt. 
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3. Legalisierung von bereits durchgeführten Nutzungsänderungen 
In der Informationsveranstaltung am 04.02.2004 wurde u.a. gefragt, ob durch die be-
fristete Aussetzung der 7-Jahres-Frist eine nachträgliche Legalisierung für eine be-
reits ohne Genehmigung durchgeführte erste Nutzungsänderung ermöglicht wird. 
Diese Frage stellte sich auch vor dem Hintergrund eines Berichtes in der Ausgabe 
3/2004 des Landwirtschaftlichen Wochenblattes Westfalen-Lippe. Nach der Darstel-
lung in diesem Bericht sollen von der Aussetzung der 7-Jahres-Frist auch diejenigen 
profitieren, die in den letzten Jahren ein ehemals landwirtschaftlich genutztes Gebäu-
de ohne Baugenehmigung umgenutzt haben und den illegalen Zustand nun beenden 
möchten. Zu dieser Frage hatten wir das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kul-
tur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen um Klärung gebeten. Die Antwort des 
Ministeriums liegt nunmehr vor. 
 
Das Ministerium stellt klar, dass für die nachträgliche Legalisierung von ohne Bauge-
nehmigung und damit formell rechtswidrig erfolgten Umnutzungen ausschließlich auf 
die zum Zeitpunkt der Umnutzung geltende Rechtslage abzustellen ist. Eine Nut-
zungsänderung ist heute nur genehmigungsfähig, wenn sie im Zeitpunkt der Vornah-
me bzw. später während eines nennenswerten Zeitraums hätte genehmigt werden 
können. Der Außenbereichserlass gibt hierzu weitergehende Hinweise. Demnach ist 
eine nachträgliche Baugenehmigung für eine bereits durchgeführte erste Nutzungs-
änderung bei folgenden Varianten möglich: 
 

• bis 1992: unter Aufrechterhaltung des landwirtschaftlichen Betriebs in jedem 
landwirtschaftlichen Gebäude, 

• 1993 - 1997: während der landwirtschaftlichen Nutzung der Hofstelle oder spä-
testens innerhalb von 5 Jahren nach Aufgabe der landwirtschaftli-
chen Nutzung, 

• 1998 � 2003: während der landwirtschaftlichen Nutzung der Hofstelle oder spä-
testens innerhalb von 7 Jahren nach Aufgabe der landwirtschaftli-
chen Nutzung. 

 

Im Außenbereichserlass wird zudem auf das in der Veranstaltung am 04.02.2004 dis-
kutierte OVG-Urteil vom 30.07.2003 hingewiesen. Demnach ermöglicht die Begünsti-
gungsklausel des § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB nicht die Umnutzung von Gebäu-
den oder Gebäudeteilen, die im Anschluss an eine frühere landwirtschaftliche Nut-
zung auf Dauer anderen Zwecken gedient haben, mag diese Nutzung auch später er-
satzlos wieder aufgegeben worden sein. 
 
 

4. Neues Nährstoffbeurteilungsblatt für landwirtschaftliche Bauvorhaben 
Mit Runderlass vom 12.11.2003 hat das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV) 
das Nährstoffbeurteilungsblatt zur Aufbringung von Nährstoffen auf landwirt-
schaftlichen Flächen eingeführt. Es löst das Tierbeurteilungsblatt von 1989 ab. 
 

Im Rahmen der Genehmigung von Tierhaltungsanlagen, Biogasanlagen oder ver-
gleichbaren Anlagen ist mit Hilfe des Nährstoffbeurteilungsblattes die Verwertung der 
Nährstoffträger, Gülle, Mist, Gärrest usw. auf landwirtschaftlichen Flächen zu prüfen.  
 

Für jedes Bauvorhaben sind die Seiten 1 bis 5 vollständig auszufüllen. Sollte die Flä-
chenausstattung für die anfallenden Nährstoffe nicht ausreichen, ist für ergänzende 
Angaben die Seite 6 zu verwenden. Wenn betriebsfremde Wirtschaftsdünger aufge-
nommen werden sollen, sind diese Angaben auf Seite 7 einzutragen. Bei der Geneh-
migung von Biogasanlagen kommt darüber hinaus die Seite 8 zur Anwendung. 
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Es wird empfohlen, das Nährstoffbeurteilungsblatt frühzeitig, z. B. mit Hilfe der Land-
wirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, zu berechnen, um bei einem weiteren Flä-
chenbedarf die erforderlichen Schritte bereits vor Antragstellung einleiten zu können. 
 

Als Nachweis für die Verwertung der Nährstoffe sind Auszüge aus dem Liegen-
schaftskataster über Eigentumsflächen, Pachtverträge mit einer Restlaufzeit von min-
destens 6 Jahren sowie Gülleabnahmeverträge mit einer Restlaufzeit von mindestens 
9 Jahren vorzulegen. Darüber hinaus kann die Verwertung von Nährstoffüberschüs-
sen durch eine Vermittlungsgarantie beim Kuratorium der Betriebshilfsdienste/       
Maschinenringe in Münster nachgewiesen werden. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Bettina Winkelmann im Fachbereich Natur und Um-
welt unter der Tel.-Nr. 02861 / 82  1437 gerne zur Verfügung. Das Formular kann bei 
Bedarf von der Internetseite des Kreises Borken (www.kreis-borken.de,            
Suchbegriff: Tierhaltung) heruntergeladen werden. Auch die Landwirtschaftskam-
mer Nordrhein-Westfalen stellt das Nährstoffbeurteilungsblatt im Internet zur Verfü-
gung (www.landwirtschaftskammer.com). 

 
II. Rückblick auf die Informationsveranstaltung am 04.02.2004 

Am 04.02.2004 fand im Kreishaus Borken die zweite Informationsveranstaltung für 
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser statt. Schwerpunktthema war das 
�Bauen im Außenbereich�. Die Veranstaltung stieß auf eine große Resonanz. Rund 
200 Architekten und Bauingenieure sowie Vertreter von Gemeinden und Fachbehör-
den waren der Einladung gefolgt. 
 

Nach der Begrüßung durch den Kreisbaudezernenten Thomas Holzschneider stan-
den folgende Vorträge auf der Tagesordnung: 
 

1. Bauen im Außenbereich � Einführung 
(Herr Riedel � Kreis Borken, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen) 
2. Die privilegierten Bauvorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB 
(Herr Dahlhaus � Kreis Borken, Fachabteilungsleiter Bauaufsicht) 
3. Die Tierhaltung unter veränderten Bedingungen des Umweltrechtes 
(Herr Wegner � Staatliches Umweltamt Herten) 
4. Die begünstigten Bauvorhaben nach § 35 Abs. 4 BauGB 
(Frau Geißler � Bezirksregierung Münster) 
 

Die wesentlichen Inhalte der Vorträge sind in der vorläufigen Fassung der Broschüre 
�Bauen im Außenbereich� zusammengefasst. Die Broschüre wurde auf der Veran-
staltung verteilt. Sofern Sie weitere Exemplare benötigen, können Sie diese bei Herrn 
Hubert Wewering, Tel. 02861 / 82 2304, E-Mail: h.wewering@kreis-borken.de anfor-
dern. Die endgültige Fassung der Broschüre wird nach der Novellierung des Bauge-
setzbuches (voraussichtlich Mitte 2004) herausgegeben, damit die geplanten Ände-
rungen des § 35 BauGB berücksichtigt werden können. Ebenfalls soll der neue       
Außenbereichserlass einfließen. 
 

Nach den Vorträgen standen die Referenten für eine Diskussion zur Verfügung. Hier-
bei wurde die Komplexität des Themas nochmals deutlich. Die wesentlichen Ergeb-
nisse der Diskussion werden in der endgültigen Fassung der Außenbereichsbroschü-
re berücksichtigt. 
 

Mit Schreiben vom 18.02.2004 wurden die Teilnehmer der Informationsveranstaltung 
um ein Feedback zur Veranstaltung am 04.02.2004 gebeten. Hierzu folgende Über-
sichten: 
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Feedback zur Informationsveranstaltung am 04.02.2004 
Insgesamt: 80 abgegebene Bögen (Entwurfsverfasser + Behördenvertreter) 
Rücklaufquote: 52,29 % 
 
 + + 

(1) 
+ 

(2) 
o 

(3) 
- 

(4) 
- - 
(5) 

insgesamt Ø 

1. Entsprach die 
Veranstaltung 
inhaltlich dem 
Angebot? 

 
18 

(22,50 %) 

 
49 

(61,25 %) 

 
12 

(15,00 %)

 
1 

(1,25 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
80 

(100,00 %) 

 
1,95 

2. Wie fanden Sie 
Ablauf und Ges-
taltung? 

 
20 

(25,00 %) 

 
39 

(48,75 %)

 
19 

(23,75 %)

 
2 

(2,50 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
80 

(100,00 %) 

 
2,04 

3. Hat die Veran-
staltung für Ihre 
tägliche Arbeit 
etwas ge-
bracht? 

 
4 

(5,00 %) 

 
49 

(61,25 %)

 
23 

(28,75 %)

 
1 

(1,25 %) 

 
3 

(3,75 %) 

 
80 

(100,00 %) 

 
2,38 

4. Wie haben Sie 
sich in der Ver-
anstaltung ge-
fühlt? 

 
16 

(20,25 %) 

 
46 

(58,23 %)

 
13 

(16,46 %)

 
4 

(5,06 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
79 

(100,00 %) 

 
2,06 

 

5. Wie bewerten 
Sie die ausge-
händigte Bro-
schüre? 

 
20 

(25,64 %) 

 
47 

(60,26 %)

 
8 

(10,26 %)

 
2 

(2,56 %) 

 
1 

(1,28 %) 

 
78 

(100,00 %) 

 
1,94 

 
insgesamt 
 

 
78 

(19,65 %) 

 
230 

(57,93 %)

 
75 

(18,89 %)

 
10 

(2,52 %) 

 
4 

(1,01 %) 

 
397 

(100,00 %) 

 
2,07 

 
 
 
 angemessen zu lang zu kurz insgesamt 
 
Wie fanden Sie die 
Dauer der Veran-
staltung? 
 

 
74 

(92,50 %) 

 
1 

(1,25 %) 

 
5 

(6,25 %) 

 
80 

(100,00 %) 

 
 
 
 vormittags 

(ab ca. 9.30 Uhr)
nachmittags 

(ab ca. 14.00 Uhr)
abends 

(ab ca. 17.00 Uhr) 
insgesamt 

Wann sollen weitere Infor-
mationsveranstaltungen 
stattfinden? 
(tlw. Mehrfachnennungen) 

 
 

50 
(58,14 %) 

 
 

30 
(34,88 %) 

 
 

6 
(6,98 %) 

 
 

86 
(100,00 %) 
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Entwurfsverfasser:  58 abgegebene Bögen 
Rücklaufquote: 49,15 % 
 

+ + 
(1) 

+ 
(2) 

o 
(3) 

- 
(4) 

- - 
(5) 

insgesamt Ø 

1. Entsprach die 
Veranstaltung 
inhaltlich dem 
Angebot? 

 
15 

(25,86 %) 

 
33 

(56,90 %) 

 
9 

(15,52 %)

 
1 

(1,72 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
58 

(100,00 %) 

 
1,93 

2. Wie fanden Sie 
Ablauf und Ges-
taltung? 

 
16 

(27,59 %) 

 
27 

(46,55 %)

 
15 

(25,86 %)

 
0 

(0,00 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
58 

(100,00 %) 

 
1,98 

3. Hat die Veran-
staltung für Ihre 
tägliche Arbeit 
etwas gebracht? 

 
4 

(6,90 %) 

 
35 

(60,35 %)

 
15 

(25,86 %)

 
1 

(1,72 %) 

 
3 

(5,17 %) 

 
58 

(100,00 %) 

 
2,38 

4. Wie haben Sie 
sich in der Ver-
anstaltung ge-
fühlt? 

 
14 

(24,14 %) 

 
29 

(50,00 %)

 
11 

(18,96 %)

 
4 

(6,90 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
58 

(100,00 %) 

 
2,09 

 

5. Wie bewerten 
Sie die ausge-
händigte Bro-
schüre? 

 
18 

(31,58 %) 

 
31 

(54,39 %)

 
6 

(10,53 %)

 
1 

(1,75 %) 

 
1 

(1,75 %) 

 
57 

(100,00 %) 

 
1,88 

 
insgesamt 
 

 
67 

(23,18 %) 

 
155 

(53,63 %)

 
56 

(19,38 %)

 
7 

(2,42 %) 

 
4 

(1,39 %) 

 
289 

(100,00 %) 

 
2,05 

 
 
 
 angemessen zu lang zu kurz insgesamt 
 
Wie fanden Sie die 
Dauer der Veran-
staltung? 
 

 
54 

(93,10 %) 

 
1 

(1,73 %) 

 
3 

(5,17 %) 

 
58 

(100,00 %) 

 
 
 
 vormittags 

(ab ca. 9.30 Uhr)
nachmittags 

(ab ca. 14.00 Uhr)
abends 

(ab ca. 17.00 Uhr) 
insgesamt 

Wann sollen weitere Infor-
mationsveranstaltungen 
stattfinden? 
(tlw. Mehrfachnennungen) 

 
 

32 
(50,79 %) 

 
 

25 
(39,68 %) 

 
 

6 
(9,53 %) 

 
 

63 
(100,00 %) 
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Behördenvertreter:  22 abgegebene Bögen 
Rücklaufquote: 62,86 % 
 
 + + 

(1) 
+ 

(2) 
o 

(3) 
- 

(4) 
- - 
(5) 

insgesamt Ø 

1. Entsprach die 
Veranstaltung 
inhaltlich dem 
Angebot? 

 
3 

(13,64 %) 

 
16 

(72,72 %) 

 
3 

(13,64 %)

 
0 

(0,00 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
22 

(100,00 %) 

 
2,00 

2. Wie fanden Sie 
Ablauf und Ges-
taltung? 

 
4 

(18,18 %) 

 
12 

(54,55 %)

 
4 

(18,18 %)

 
2 

(9,09 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
22 

(100,00 %) 

 
2,18 

3. Hat die Veran-
staltung für Ihre 
tägliche Arbeit 
etwas gebracht? 

 
0 

(0,00 %) 

 
14 

(63,64 %)

 
8 

(36,36 %)

 
0 

(0,00 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
22 

(100,00 %) 

 
2,36 

4. Wie haben Sie 
sich in der Ver-
anstaltung ge-
fühlt? 

 
2 

(9,52 %) 

 
17 

(80,96 %)

 
2 

(9,52 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
21 

(100,00 %) 

 
2,00 

 

5. Wie bewerten 
Sie die ausge-
händigte Bro-
schüre? 

 
2 

(9,52 %) 

 
16 

(76,20 %)

 
2 

(9,52 %) 

 
1 

(4,76 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
21 

(100,00 %) 

 
2,10 

 
insgesamt 
 

 
11 

(10,18 %) 

 
75 

(69,44 %)

 
19 

(17,60 %)

 
3 

(2,78 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
108 

(100,00 %) 

 
2,13 

 
 
 
 angemessen zu lang zu kurz insgesamt 
 
Wie fanden Sie die 
Dauer der Veran-
staltung? 
 

 
20 

(90,91 %) 

 
0 

(0,00 %) 

 
2 

(9,09 %) 

 
22 

(100,00 %) 

 
 
 
 vormittags 

(ab ca. 9.30 Uhr)
nachmittags 

(ab ca. 14.00 Uhr)
abends 

(ab ca. 17.00 Uhr) 
insgesamt 

Wann sollen weitere Infor-
mationsveranstaltungen 
stattfinden? 
(tlw. Mehrfachnennungen) 

 
 

18 
(78,26 %) 

 
 
5 

(21,74 %) 

 
 

0 
(0,00 %) 

 
 

23 
(100,00 %) 
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Weitere Anmerkungen: 
 
Darüber hinaus wurde von der Möglichkeit, weitere Anmerkungen zu der Veranstaltung 
am 04.02.2004 und Hinweise für künftige Informationsveranstaltungen zu geben, rege 
Gebrauch gemacht. Angeregt wurde insbesondere, weitere praktische Beispiele zu prä-
sentieren und zukünftig mehr Zeit für Fragen und Diskussion einzuplanen. Generelle 
Anerkennung gab es vor allen Dingen dafür, dass der Kreis Borken überhaupt bereit ist, 
die Entwurfsverfasser auf diesem Wege über aktuelle Themenbereiche zu informieren. 
 
Im Hinblick auf zukünftige Informationsveranstaltungen wurden beispielsweise Vorschlä-
ge zu folgenden Themen unterbreitet: 
 

• weitere Infos zum Bauen im Außenbereich, 

• Abstandflächenrecht, 

• Nachbarbelange im Baurecht, 

• Bauvorhaben im nicht beplanten Innenbereich, 

• Anforderungen an Bauvorlagen, 

• Freistellungsverfahren, 

• Brandschutz, 

• gewerbliche Bauvorhaben, 

• Befreiungen vom Bebauungsplan, 

• aktuelle baurechtliche Themen aufgrund gesetzlicher Änderungen, 

• Übersicht über die wichtigsten baurechtlichen Vorschriften, 

• Novelle BauGB. 
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III. 2. Umsetzungsbericht Servicegarantien 
      (Zeitraum vom 01.04.2003 bis 31.03.2004) 
Der Fachbereich Bauen und Wohnen des Kreises Borken bietet seit dem 01.04.2002 bestimmte 
Dienstleistungen rund um die Baugenehmigung verbunden mit konkreten Servicezusagen an. Es 
folgt eine Übersicht, inwieweit die Garantien im zweiten Jahr nach Einführung eingehalten wurden. 
 
1.  Beratungsgespräche innerhalb von drei Arbeitstagen 
 Garantie: Bauherren und Entwurfsverfasser werden auf Wunsch vor der Antragstellung per-

sönlich beraten. Hierfür sichern wir ein Gespräch innerhalb von drei Arbeitstagen 
nach Anfrage zu. 

 Ergebnis: • 1.288 Beratungsgespräche 
• 1.274 x wurde die 3-Tages-Frist eingehalten (= 98,9 %) 

 
2.  Vorprüfung von Bauanträgen innerhalb von fünf Arbeitstagen 
 Garantie: Im Rahmen der Bearbeitung von Bauanträgen garantieren wir den Antragstellern, 

dass sie innerhalb von fünf Arbeitstagen eine Eingangsbestätigung erhalten, in der 
die beteiligten Stellen und die fehlenden Unterlagen aufgeführt werden sowie auf 
erforderliche Änderungen/Ergänzungen in materieller Hinsicht hingewiesen wird. 

 Ergebnis: • 1.642 eingereichte Bauanträge 
• 1.444 Eingangsbestätigungen innerhalb von fünf Arbeitstagen (= 87,94 %) 
• durchschnittliche Zeit für die Vorprüfung von Bauanträgen: 3,75 Arbeitstage 

 
3.  Entscheidung über Bauanträge für Innenbereichsvorhaben innerhalb von 
  sechs Wochen nach Vollständigkeit 
 Garantie: Für Bauvorhaben im Innenbereich geben wir die Garantie ab, dass spätestens 

sechs Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen abschließend über den Bauan-
trag entschieden wird. 

 Ergebnis: • 1.091 Baugenehmigungen für Innenbereichsvorhaben 
• 1.035 Baugenehmigungen innerhalb von sechs Wochen nach Vollständig-

keit des Bauantrages (= 94,87 %) 
• durchschnittliche Laufzeit der Bauanträge: 2,95 Wochen ab Vollständigkeit 

 
4.  Auskünfte zu laufenden Verfahren spätestens am folgenden Arbeitstag 
 Garantie: Fragen zu einem laufenden Antragsverfahren beantworten wir spätestens am  

folgenden Arbeitstag.  
 Ergebnis: • Keine Erfassung von konkreten Fallzahlen. 

• Auskünfte wurden regelmäßig sofort auf Anfrage erteilt; 
in Einzelfällen erfolgte am nächsten Arbeitstag der Rückruf. 

• 11.419 Internetabfragen zum Bearbeitungsstand (Bau-Online). 
 
5.  Informationsveranstaltung für Entwurfsverfasser einmal jährlich 
 Garantie: Einmal jährlich führen wir eine Informationsveranstaltung für Entwurfsverfasser 

durch. 
 Ergebnis: • Veranstaltung am 04.02.2004 im Kreishaus Borken 

zum Thema �Bauen im Außenbereich� 
• 200 Teilnehmer (Architekten und Bauingenieure sowie Behördenvertreter) 

 
6.  Infobrief für Entwurfsverfasser mindestens einmal jährlich 
 Garantie: Mindestens einmal jährlich geben wir einen Infobrief für Entwurfsverfasser heraus. 
 Ergebnis: • Infobrief im September 2003 

• Inhalt: u.a. Umsetzungsbericht Servicegarantien, Ideen- und Beschwerde-
management, aktuelle Rechtsprechung, aktuelle baurechtliche Themen 
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IV. Ergebnisse der Kundenbefragung 2003 
 
Bereits seit 1997 nimmt die Bauaufsicht des Kreises Borken an einem interkommunalen 
Leistungsvergleich mit verschiedenen (Land-)Kreisen aus Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen teil. Neben den Zieldimensionen Erfüllung des spezifischen Leistungsauf-
trags, der Wirtschaftlichkeit und der Mitarbeiterzufriedenheit wird auch die Frage der 
Kundenzufriedenheit untersucht. 
 
Nachdem im Jahr 2000 erstmals eine Kundenbefragung von der Fa. PLS RAMBÖLL 
Management durchgeführt wurde, stellten sich die Bauverwaltungen im vergangenen 
Jahr erneut dem Urteil ihrer Kunden (Entwurfsverfasser und Bauherren). Nach einem 
Zufallsverfahren wurde von der Fa. PLS RAMBÖLL Management eine repräsentative 
Anzahl von Entwurfsverfassern und Bauherren ausgewählt, die durch computergestützte 
Telefoninterviews befragt wurden. 
 
Die Kundenzufriedenheit wurde anhand folgender Indikatoren ermittelt: 
• Erreichbarkeit 

⇒ u.a. zeitnahe Termine, persönliche und telefonische Erreichbarkeit der zuständigen 
 Sachbearbeiter 

• Service 
⇒ u.a. freundliche Bedienung, umfassende Beratung mit Lösungsmöglichkeiten, 

 Auskünfte über fehlende Unterlagen und zum Verfahrensstand 
• Fallbearbeitung 

⇒ u.a. kompetente und sachkundige Mitarbeiter, zeitnahe und effektive Bearbeitung 
• Nachvollziehbarkeit 

⇒ u.a. übersichtliche und verständliche Bescheide, angemessene Auflagen,  
 verständliche Gebührenberechnungen 

 
Die Ergebnisse der Kundenbefragung waren insgesamt positiv. Die Umrechnung in ein 
Notensystem von 1 (ich stimme der Aussage sehr zu = sehr gut) bis 5 (ich stimme der 
Aussage gar nicht zu = mangelhaft) ergab Zufriedenheitswerte, die zwischen �gut� und 
�befriedigend� mit der Tendenz zu �gut� lagen. Gegenüber den Ergebnissen aus 2000 
hat sich die Zufriedenheit sowohl von Entwurfsverfassern als auch Bauherren gesteigert. 
Besonders erfreulich sind die Verbesserungen im Bereich Service (u.a. Beratung, Lö-
sungen aufzeigen und frühzeitiger Hinweis auf unvollständige Unterlagen). Dies ist si-
cherlich insbesondere das Ergebnis der in 2002 gegebenen Servicegarantien. 
 
Aus der Befragung ergeben sich auch Ansätze für weitere Optimierungen in der Bauauf-
sicht (u.a. im Hinblick auf Verständlichkeit der Bescheide sowie Beteiligung von Fachbe-
hörden). Hierzu wertet eine interne Arbeitsgruppe zurzeit die Ergebnisse aus, um kon-
krete Handlungsempfehlungen zu geben. 
 
Sofern Interesse an den Ergebnissen zu Einzelfragen bzw. an dem Abschlussbericht 
besteht, sollten Sie sich mit Herrn Hubert Wewering, Tel. 02861-82 2304, E-Mail: 
h.wewering@kreis-borken.de in Verbindung setzen. 
 
Es sei noch angemerkt, dass der Leistungsvergleich zwischen den beteiligten (Land-) 
Kreisen fortgesetzt wird. Im Jahr 2006 wird erneut eine Kundenbefragung durchgeführt. 
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V. Telefonverzeichnis Fachbereich Bauen und Wohnen 
Funktion     Name Telefon-Nr. Telefax-Nr. E-Mail

Fachbereichsleiter Richard Riedel 02861- 82 2310 02861- 82 271 2310 r.riedel@kreis-borken.de
Fachabteilung Bauaufsicht     
Fachabteilungsleiter Werner Dahlhaus 02861- 82 2308 02861- 82 271 2308 w.dahlhaus@kreis-borken.de
Team I     
Teamkoordinatorin und  
Sachbearbeiterin Technik Isselburg und Legden 

Beate Heuer 02861- 82 2316 02861- 82 271 2316 b.heuer@kreis-borken.de

Sachbearbeiter Technik Rhede Karl-Heinz Busch 02861- 82 2314 02861- 82 271 2314 kh.busch@kreis-borken.de
Sachbearbeiter Verwaltung Isselburg, Legden  
und Rhede 

Reinhold Osterholt 02861- 82 2312 02861- 82 271 2312 r.osterholt@kreis-borken.de

Sachbearbeiter Technik Raesfeld Guido Leeck 02861- 82 2314 02861- 82 272 2314 g.leeck@kreis-borken.de
Sachbearbeiter Technik Reken Berthold Beckmann 02861- 82 2318 02861- 82 271 2318 b.beckmann@kreis-borken.de
Sachbearbeiter Verwaltung Raesfeld und Reken Rainer Wüst 02861- 82 2315 02861- 82 271 2315 r.wuest@kreis-borken.de
Teamsekretärinnen Irmgard Schultewolter (Teilz.) 02861- 82 2313 02861- 82 271 2313 i.schultewolter@kreis-borken.de
 Britta Vierhaus 02861- 82 2313 02861- 82 271 2311 b.vierhaus@kreis-borken.de
Team II     
Teamkoordinator und  
Sachbearbeiter Technik Heiden 

Günter Schlüter 02861- 82 2326 02861- 82 271 2326 g.schlueter@kreis-borken.de

Sachbearbeiter Technik Gescher Martin Löttert 02861- 82 2325 02861- 82 271 2325 m.loettert@kreis-borken.de
Sachbearbeiterin Verwaltung Heiden und Gescher Sabrina Blöbaum 02861- 82 2327 02861- 82 271 2327 s.bloebaum@kreis-borken.de
Sachbearbeiter Technik Stadtlohn Jürgen Wilmink 02861- 82 2328 02861- 82 272 2328 j.wilmink@kreis-borken.de
Sachbearbeiter Technik Velen Christoph Brauck 02861- 82 2328 02861- 82 271 2328 c.brauck@kreis-borken.de
Sachbearbeiterin Verwaltung Stadtlohn und Velen Kerstin Hilvert 02861- 82 2323 02861- 82 271 2323 k.hilvert@kreis-borken.de
Teamsekretärin Nicole Keck 02861- 82 2330 02861- 82 271 2330 n.keck@kreis-borken.de
Team III     
Teamkoordinator und  
Sachbearbeiter Technik Südlohn 

Alfons Schäpers 02861- 82 2334 02861- 82 271 2334 alfons.schaepers@kreis-borken.de

Sachbearbeiter Technik Heek und Schöppingen Heinz-Bernd Gewering 02861- 82 2335 02861- 82 271 2335 h.gewering@kreis-borken.de
Sachbearbeiter Verwaltung Südlohn, Heek und  
Schöppingen 

Dietmar Block 02861- 82 2329 02861- 82 271 2329 d.block@kreis-borken.de

Sachbearbeiter Technik Vreden Heinz Grotenhoff 02861- 82 2333 02861- 82 271 2333 h.grotenhoff@kreis-borken.de
 Gudrun Kühn (Teilz.) 02861- 82 2333 02861- 82 272 2333 g.kuehn@kreis-borken.de
 Martina Strauch (Teilz.) 02861- 82 2335 02861- 82 272 2335 m.strauch@kreis-borken.de
Sachbearbeiter Verwaltung Vreden Andreas Brinkhues 02861- 82 2331 02861- 82 271 2331 a.brinkhues@kreis-borken.de
Teamsekretärin Elfriede Paus 02861- 82 2332 02861- 82 271 2332 e.paus@kreis-borken.de
Obere Bauaufsicht Name Telefon-Nr. Telefax-Nr. E-Mail 
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Sachbearbeiter Verwaltung Ahaus und Gronau Jürgen Hübers 02861- 82 2306 02861- 82 271 2306 j.huebers@kreis-borken.de
Sachbearbeiter Verwaltung Bocholt und Borken Dirk Heilken 02861- 82 2306 02861- 82 272 2306 d.heilken@kreis-borken.de
Sachbearbeiter Technik Günter Schlüter 02861- 82 2326 02861- 82 271 2326 g.schlueter@kreis-borken.de
Service     
Bautechnische Nachweise und Immissionsschutz Wilhelm Böing 02861- 82 2324 02861- 82 271 2324 w.boeing@kreis-borken.de
Vorberatung und Koordinierung bei gewerblichen  
Bauvorhaben (Lotse) 

Hubert Wewering 02861- 82 2304 02861- 82 271 2304 h.wewering@kreis-borken.de

Überwachung haustechnischer Anlagen Dirk Schulte 02861- 82 2305 02861- 82 271 2305 d.schulte@kreis-borken.de
Bauüberwachung Klaus Becker 02861- 82 2320 02861- 82 271 2320 k.becker@kreis-borken.de
 Markus Große Ahlert 02861- 82 2320 02861- 82 272 2320 m.grosseahlert@kreis-borken.de
Führung Grundstückskataster und Auskünfte aus 
dem Baulastenverzeichnis 

Dieter Schleif 02861- 82 2321 02861- 82 271 2321 d.schleif@kreis-borken.de

Zentralsekretariat, Auskunft Britta Vierhaus 02861- 82 2311 02861- 82 271 2311 b.vierhaus@kreis-borken.de
Nacherfassung Bauakten Elisabeth Schuster 02861- 82 2309 02861- 82 272 2309 e.schuster@kreis-borken.de
Zentraler Schreibdienst für die Fachabteilung Klara Sieverding 02861- 82 2309 02861- 82 271 2309 k.sieverding@kreis-borken.de
Zentraler Schreibdienst für den Fachbereich Annegret Große-Wolter (Teilz.) 02861- 82 2303 02861- 82 271 2303 a.grosse-wolter@kreis-borken.de
 Marita Lütke-Siestrup  02861- 82 2303 02861- 82 272 2303 m.luetke-siestrup@kreis-borken.de

Fachabteilung Wohnungsbauförderung     

Fachabteilungsleiter sowie 
Förderung von Ersatzwohnungsbauten, Heimplät-
zen, Aufsichts- und Widerspruchsangelegenheiten 

Friedhelm Rohring 02861- 82 2349 02861- 82 271 2349 f.rohring@kreis-borken.de

Wohnungsbauförderung 
Borken, Heek, Heiden, Isselburg, Raesfeld, Reken, 
Rhede, Schöppingen, Südlohn 

Hans Althoff 02861- 82 2353 02861- 82 271 2353 h.althoff@kreis-borken.de

Wohnungsbauförderung 
Ahaus, Gronau, Legden, Velen 

Werner Hörst 02861- 82 2351 02861- 82 271 2351 w.hoerst@kreis-borken.de

Wohnungsbauförderung 
Gescher, Stadtlohn, Vreden 

Hannelore Hinske (Teilz.) 02861- 82 2354 02861- 82 271 2354 h.hinske@kreis-borken.de

Wohnungsbindung Isselburg und Reken Maria Jöster (Teilz.) 02861- 82 2350 02861- 82 271 2350 m.joester@kreis-borken.de
Wohnungsbindung Raesfeld, Rhede, Südlohn Sandra Nießing (Teilz.) 02861- 82 2350 02861- 82 272 2350 s.niessing@kreis-borken.de
Wohnungsbindung Gescher, Schöppingen, Stadt-
lohn, Velen, Vreden 

Ulrich Wenning 02861- 82 2352 02861- 82 271 2352 u.wenning@kreis-borken.de

Wohnungsbindung Heek, Heiden, Legden  
und Modernisierung 

Marietheres Köhne (Teilz.) 02861- 82 1325 02861- 82 271 1325 m.koehne@kreis-borken.de

Technische Prüfung und Beratung 
behindertengerechtes Bauen 

Rudolf Hölter 02861- 82 1327 02861- 82 271 1327 r.hoelter@kreis-borken.de
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